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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein konfektioniertes elekt-
risches Kabel für einen elektrischen Steckverbinder, auf-
weisend einen elektrischen Leiter, der als Litze aus meh-
reren Einzeldrähten ausgebildet ist, gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem eine Steckver-
binderanordnung, aufweisend ein konfektioniertes elekt-
risches Kabel und einen elektrischen Steckverbinder.
[0003] Bei der Konfektionierung von Kabeln werden
deren Enden, insbesondere die Enden deren Innenleiter,
zur Montage in einem elektrischen Steckverbinder vor-
bereitet. Bei diesem Vorgang werden die elektrischen
Leiter häufig definiert abgelängt, abisoliert und mit einem
oder mehreren Kontaktelementen versehen. Beispiels-
weise kann im Rahmen der Kabelkonfektionierung ein
Kontaktelement des späteren Steckverbinders mit einem
innerhalb eines Kabelmantels geführten elektrischen
Leiter elektrisch und mechanisch verbunden und später
in einem Steckverbindergehäuse des Steckverbinders
montiert werden. Das fertig montierte Kontaktelement
kann dann innerhalb des Steckverbinders zur Kontaktie-
rung mit einem Gegenkontaktelement eines Gegen-
steckverbinders verwendbar sein.
[0004] Aus der Elektrotechnik sind verschiedene elekt-
rische Steckverbinder bekannt. Elektrische Steckverbin-
der dienen bekanntermaßen dazu, elektrische Versor-
gungssignale und/oder Datensignale an die korrespon-
dierenden Gegensteckverbinder zu übertragen. Bei ei-
nem Steckverbinder bzw. Gegensteckverbinder kann es
sich im Rahmen der Erfindung um einen Stecker, um
einen Einbaustecker, um eine Buchse, um eine Kupplung
oder um einen Adapter handeln. Die im Rahmen der
Erfindung verwendete Bezeichnung "Steckverbinder"
bzw. "Gegensteckverbinder" steht stellvertretend für alle
Varianten.
[0005] Insbesondere an Steckverbinder und elektri-
sche Kabel für die Automobilindustrie bzw. für Fahrzeuge
werden hohe Anforderungen an deren Robustheit und
die Sicherheit der Steckverbindungen gestellt. Vor allem
die Elektromobilität stellt die Automobilindustrie und de-
ren Zulieferer vor große Herausforderungen, da in den
Fahrzeugen über die Kabel bzw. über die Steckverbin-
dungen hohe elektrische Leistungen übertragen werden
müssen. Die thermische Belastung bzw. die entstehende
Abwärme, die mit dem hohen Stromfluss einhergeht, ist
erheblich. Demnach sollte zur Reduzierung der Verlust-
wärme der Übergangswiderstand zwischen dem elektri-
schen Leiter des Kabels und dem Kontaktelement sowie
zwischen dem Kontaktelement des Steckverbinders und
dem Gegenkontaktelement des Gegensteckverbinders
möglichst gering sein.
[0006] Hochvoltsteckverbinder werden im Fahrzeug-
bereich vor allem bei Elektro‑ und/oder Hybridfahrzeu-
gen eingesetzt, um eine Fahrzeugbatterie mit Ladestrom
zu versorgen, um die gespeicherte Energie aus der
Batterie zu entnehmen und einem elektrischen Verbrau-

cher zuzuführen oder um mehrere Batterien bzw. Bat-
teriemodule untereinander zu verbinden.
[0007] Neben sicheren und vorzugsweise niederohmi-
gen elektrischen Verbindungen innerhalb des Steckver-
binders und beim Übergang zu dem Gegensteckverbin-
der muss ein Hochvoltsteckverbinder aufgrund der Mas-
sentauglichkeit der Steckverbindung aber auch einfach
und kostengünstig herstellbar sein. Außerdem sollte die
Steckverbindung, insbesondere eine Hochvoltsteckver-
bindung oder eine Steckverbindung zur Übertragung von
sicherheitsrelevanten Steuersignalen, mechanisch ro-
bust und gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen verlässlich
gesichert sein.
[0008] Die Kontaktierung zwischen einem Hochvoltka-
bel und einem Hochvoltsteckverbinder erfolgt typischer-
weise über ein Kontaktschwert, welches mit dem elekt-
rischen Leiter des elektrischen Kabels mechanisch ver-
bunden ist. Die Befestigung des Kontaktschwerts an dem
elektrischen Leiter ist allerdings vergleichsweise auf-
wändig und kostenintensiv. Ferner ist der resultierende
Übergangswiderstand häufig nicht ideal.
[0009] Als Alternative zu einem angeschweißten Kon-
taktschwert ist es auch bekannt, einen als Litze aus
mehreren Einzeldrähten ausgebildeten elektrischen Lei-
ter in einem Kontaktbereich zur Kontaktierung mit einem
Gegenkontaktelement eines Gegensteckverbinders
plattenförmig zu kontaktieren. Der elektrische Leiter
kann somit selbst als Kontaktelement dienen. Die Kom-
paktierung der Litze ist allerdings vergleichsweise tole-
ranzanfällig und führt deshalb in der Regel zu einer mehr
oder weniger unebenen Kontaktfläche, wodurch die
elektrische und mechanische Verbindung mit dem Ge-
genkontaktelement des Gegensteckverbinders beein-
trächtigt werden kann. Außerdem ist es bei einem als
kompaktierte Litze ausgebildeten Kontaktelement auf-
wändig, geeignete Rastmittel zur Verrastung mit dem
Steckverbindergehäuse vorzusehen.
[0010] Zum weiteren technischen Hintergrund sei
noch auf die folgenden Druckschriften verwiesen. Die
US 2015/075863 A1 betrifft einen mit einem Anschluss-
stück ausgerüsteten elektrischen Leiter. Die US
2020/169052 A1 bezieht sich auf eine Technik zum Ultra-
schallschweißen eines elektrischen Leiters an einen
elektrischen Anschluss. Die DE 10 2017 106 742 B3
betrifft eine Verbindung einer Anschlussleitung mit einer
Litzenleitung, bei der ein Anschlussteil eine erste metal-
lische Oberfläche aus einem ersten Metallwerkstoff und
eine zweite metallische Oberfläche aus einem von dem
ersten Metallwerkstoff verschiedenen zweiten Metall-
werkstoff aufweist, die Litzenleitung aus einem Metall-
werkstoff gebildet ist, das Anschlussteil die Litzenleitung
ummantelnd, mit der ersten metallischen Oberfläche an
die Litzenleitung angrenzend, um die Litzenleitung ge-
legt ist, und das Anschlussteil mit der Litzenleitung zu-
mindest formschlüssig verbunden ist. Die US
2020/350708 A1 betrifft ein elektrisches Kabel mit ange-
brachtem Anschluss und einen Kabelbaum und die JP
2011 081918 A eine Wasserstoppstruktur für ein elektri-
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sches Kabel.
[0011] Ferner sei noch auf die folgenden Druckschrif-
ten verwiesen: Die US 2015/060135 A1 betrifft eine
quaderförmig kompaktierte Litze, die mit einem Buch-
senkontakt vercrimpt ist. Die WO 2012/136433 A1 betrifft
einen Steckverbinder für eine elektrische Leitung und
eine Steckverbindung, die den Steckverbinder umfasst.
Die EP 2 012 392 A1 betrifft einen Kontakt zur Aufnahme
eines Gegenkontaktes sowie ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Kontaktes und dessen Anbringung an
einem Kabel.
[0012] In Anbetracht des bekannten Stands der Tech-
nik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung da-
rin, ein konfektioniertes elektrisches Kabel bereitzustel-
len, das sich vorzugsweise zur Übertragung hoher elekt-
rischer Ströme bei geringem Übergangswiderstand eig-
net, und das insbesondere massentauglich aber den-
noch mit hoher Präzision herstellbar ist.
[0013] Schließlich ist es auch Aufgabe der Erfindung,
eine Steckverbinderanordnung bereitzustellen, deren
elektrischer Steckverbinder sich vorzugsweise zur Über-
tragung hoher elektrischer Ströme bei geringem Über-
gangswiderstand eignet, und die insbesondere massen-
tauglich aber dennoch mit hoher Präzision herstellbar ist.
[0014] Die Aufgabe wird für das konfektionierte elekt-
rische Kabel mit den in Anspruch 1 aufgeführten Merk-
malen gelöst. Bezüglich der Steckverbinderanordnung
wird die Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 14
gelöst. Die abhängigen Ansprüche und die nachfolgend
beschriebenen Merkmale betreffen vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und Varianten der Erfindung.
[0015] Es ist ein konfektioniertes elektrisches Kabel für
einen elektrischen Steckverbinder vorgesehen. Das kon-
fektionierte elektrische Kabel weist einen elektrischen
Leiter auf, der als Litze aus mehreren Einzeldrähten
ausgebildet ist, und der zumindest einen plattenförmig
kompaktierten Endabschnitt aufweist.
[0016] Die Dicke des plattenförmig kompaktierten
Endabschnitts kann sehr viel kleiner sein als die Breite
und die Länge des plattenförmig kompaktierten Endab-
schnitts.
[0017] Bei dem elektrischen Kabel kann es sich insbe-
sondere um ein Hochvoltkabel bzw. um eine Hochvolt-
leitung für die Fahrzeugtechnik zur Übertragung von
hohen Strömen, beispielsweise mit Spannungen von
1.500 Volt oder mehr, handeln. Das erfindungsgemäße
konfektioniertes elektrisches Kabel kann besonders vor-
teilhaft in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, bei-
spielsweise in Elektrofahrzeugen oder Hybridfahrzeu-
gen, eingesetzt werden.
[0018] Das konfektionierte elektrische Kabel kann ei-
nen den elektrischen Leiter umhüllenden Kabelmantel
aufweisen. Der elektrische Leiter kann in diesem Fall im
Bereich seines Endabschnitts von dem Kabelmantel frei-
gelegt (abisoliert) sein.
[0019] Grundsätzlich kann das konfektionierte Kabel
eine beliebige Anzahl elektrische Leiter aufweisen, bei-
spielsweise einen Innenleiter, zwei Innenleiter oder mehr

Innenleiter, drei Innenleiter oder mehr Innenleiter, vier
Innenleiter oder mehr Innenleiter, fünf Innenleiter oder
mehr Innenleiter. Optional kann auch ein Außenleiter
vorgesehen sein. Die Erfindung ist nachfolgend im We-
sentlichen anhand eines konfektionierten elektrischen
Kabels beschrieben, das genau einen Innenleiter auf-
weist. Dies ist jedoch nicht einschränkend zu verstehen.
Der oder die Innenleiter können koaxial zu der Mittel-
achse des Kabels angeordnet sein. Der oder die Innen-
leiter können aber auch gleichmäßig um die Mittelachse
des Kabels verteilt angeordnet sein.
[0020] Vorzugsweise weist das konfektionierte elekt-
rische Kabel genau einen Innenleiter auf, der innerhalb
des Kabelmantels verläuft. Optional kann eine Schir-
mung vorgesehen sein, beispielsweise ein mittels eines
dielektrischen Materials von dem Innenleiter beabstan-
detes Kabelschirmgeflecht und/oder eine Kabelfolie.
[0021] Erfindungsgemäß weist das konfektionierte
elektrische Kabel ein längliches Kontaktelement auf
(die Länge des Kontaktelements kann also entlang einer
Längsachse größer sein als die Breite), mit zumindest
einer Seitenfläche, die eine erste Verbindungsfläche
ausbildet, die mit einer korrespondierenden Seitenfläche
des kompaktierten Endabschnitts des elektrischen Lei-
ters verbunden ist, sowie mit zumindest einer weiteren,
von der ersten Verbindungsfläche abgewandten Seiten-
fläche, die eine erste Kontaktfläche zur Kontaktierung
einer Gegenkontaktfläche eines Gegenkontaktelements
eines Gegensteckverbinders ausbildet.
[0022] Dadurch, dass die Litze plattenförmig kompak-
tiert ist, kann sich eine besonders gute elektrische Ver-
bindung zu dem Kontaktelement ergeben, insbesondere
da die Kontaktierungsfläche zwischen dem elektrischen
Leiter und dem Kontaktelement besonders groß ist. Das
Kontaktelement kann mit hoher Präzision herstellbar
sein, beispielsweise mit einer genau definierten Größe
und Geometrie der Kontaktfläche, die im Vergleich mit
der korrespondierenden Seitenfläche des plattenförmig
kompaktierten Endabschnitts eine deutlich bessere
Oberflächenqualität aufweisen kann. Ferner kann das
Kontaktelement abstehende Einzeldrähte, die nicht aus-
reichend kompaktiert wurden, abdecken. Die erfindungs-
gemäß vorgeschlagene Kombination eines kompaktier-
ten Endabschnitts einer Litze mit einem daran befestig-
ten Kontaktelement kombiniert die Vorteile der mit der
Kompaktierung der Litze einhergehenden hohen Strom-
übertragbarkeit mit den Vorteilen einer durch ein separa-
tes Kontaktelement besonders präzise herstellbaren
Kontaktfläche.
[0023] Die Verbindung zwischen dem Kontaktbereich
und dem elektrischen Leiter kann robust und niederoh-
mig und in Folge zur Übertragung besonders hoher
Ströme geeignet sein.
[0024] Bei der Kontaktfläche und/oder bei der Gegen-
kontaktfläche kann es sich vorzugsweise jeweils um eine
vollständig zusammenhängende Fläche handeln. Es
können aber auch mehrere einzelne Kontaktflächen un-
d/oder Gegenkontaktflächen vorgesehen sein.
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[0025] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass das Kontaktelement
als Kontaktblech ausgebildet ist. Die Dicke des Kontakt-
blechs kann beispielsweise 0,1 mm bis 2,0 mm, vorzugs-
weise 0,3 mm bis 1,0 mm, besonders bevorzugt 0,4 mm
bis 0,6 mm, betragen.
[0026] Insbesondere die Verwendung eines Kontakt-
blechs kann eine besonders wirtschaftliche Lösung dar-
stellen. Durch die plattenförmige Kompaktierung des
elektrischen Leiters einerseits und die Verwendung ei-
nes Kontaktblechs andererseits kann maximale Mate-
rialeinsparung bei gleichzeitig äußerst präziser Ferti-
gung und ausreichender Formstabilität ermöglicht wer-
den.
[0027] Auf vorteilhafte Weise kann außerdem der Bau-
raumbedarf für den Kontaktbereich des konfektionierten
elektrischen Kabels reduziert sein.
[0028] Das Kontaktelement kann auch als Kontakt-
plättchen ausgebildet sein. Insbesondere kann auch
die Verwendung mehrerer Kontaktplättchen, die über
den plattenförmig kompaktierten Endabschnitt verteilt
angeordnet sind, vorgesehen sein.
[0029] Grundsätzlich kann ein beliebig ausgebildetes
Kontaktelement vorgesehen sein. Besonders bevorzugt
ist das Kontaktelement allerdings nicht als Kontakthülse
ausgebildet.
[0030] Das Kontaktelement, insbesondere das Kon-
taktblech, kann einteilig ausgebildet sein, beispielsweise
als Stanz-Biegeteil. Das Kontaktblech kann allerdings
auch tiefgezogen oder auf sonstige Weise hergestellt
sein. Bevorzugt ist das Kontaktblech allerdings als
Stanz-Biegeteil hergestellt.
[0031] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass das Kontaktelement und die Ein-
zeldrähte des elektrischen Leiters aus demselben Mate-
rial ausgebildet sind.
[0032] Vorzugsweise ist das Kontaktelement und/oder
sind die Einzeldrähte des elektrischen Leiters aus Alumi-
nium oder Kupfer ausgebildet. Grundsätzlich kann aller-
dings ein beliebiges Material vorgesehen sein, das sich
zur Übertragung hoher Ströme eignet.
[0033] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass das Kontaktelement eine Be-
schichtung aufweist. Vorzugsweise ist eine Silberbe-
schichtung vorgesehen. Das Kontaktelement kann vor-
zugsweise mittels Bandgalvanik beschichtet werden.
[0034] Durch eine Beschichtung kann der Übergangs-
widerstand weiter verbessert sein. Wenn das Kontakt-
element beispielsweise aus Aluminium ausgebildet ist,
kann dieses im Bereich der Kontaktfläche mitunter zur
Oxidation neigen. Dies kann durch die Beschichtung,
beispielsweise die Silberbeschichtung, vermieden wer-
den.
[0035] Die Kontaktfläche ist vorzugsweise eine plana-
re, ebene Fläche. Die erste Kontaktfläche kann aller-
dings auch gewölbt oder rund ausgebildet sein. Eine
gewölbt ausgebildete erste Kontaktfläche kann sich ins-
besondere zur Kontaktierung der nachfolgend noch ge-

nannten Kontaktlamellen eignen oder die Kontaktlamel-
len ausbilden.
[0036] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass weitere Seitenflächen des Kontakt-
elements jeweilige weitere Verbindungsflächen ausbil-
den, wobei das Kontaktelement vorzugsweise insge-
samt zwei bis fünf Verbindungsflächen aufweist, die
mit dem kompaktierten Endabschnitt des elektrischen
Leiters jeweils verbunden sind.
[0037] Beispielsweise kann neben der ersten Verbin-
dungsfläche eine zweite Verbindungsfläche, eine dritte
Verbindungsfläche, eine vierte Verbindungsfläche un-
d/oder eine fünfte Verbindungsfläche vorgesehen sein.
Vorzugsweise ist jede der Verbindungsflächen mit einer
anderen korrespondierenden Seitenfläche des kompakt-
ierten Endabschnitts verbunden.
[0038] Insofern zwei Verbindungsflächen (also z. B.
die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungs-
fläche) vorgesehen sind, kann das Kontaktelement vor-
zugsweise um eine Kante des plattenförmig kompakt-
ierten Endabschnitts umgeschlagen sein.
[0039] Insofern drei Verbindungsflächen (also z. B. die
erste Verbindungsfläche, die zweite Verbindungsfläche
und die dritte Verbindungsfläche) vorgesehen sind, kann
das Kontaktelement um zwei Kanten des kompaktierten
Endabschnitts umgeschlagen sein, insbesondere U-för-
mig ausgebildet sein.
[0040] Insofern vier Verbindungsflächen (also z. B. die
erste Verbindungsfläche, die zweite Verbindungsfläche,
die dritte Verbindungsfläche und die vierte Verbindungs-
fläche) vorgesehen sind, kann das Kontaktelement bei-
spielsweise um drei Kanten des kompaktierten Endab-
schnitts umgeschlagen sein.
[0041] Es kann auch vorgesehen sein, dass eine Ver-
bindungsfläche des Kontaktelements mit einer Stirnflä-
che des plattenförmig kompaktierten Endabschnitts ver-
bunden ist oder um eine Kante der Stirnfläche umge-
schlagen ist.
[0042] Durch die Verwendung mehrerer Verbindungsf-
lächen können einerseits die Kontaktierungsmöglichkei-
ten erhöht werden, beispielsweise weitere Kontaktflä-
chen zur Kontaktierung eines oder mehrerer Gegenkon-
taktelemente bereitgestellt werden und/oder eine ver-
besserte Umhüllung des kompaktierten Endabschnitts
bereitgestellt werden, um beispielsweise abstehende
Einzeldrähte abzudecken.
[0043] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass die zumindest eine Verbindungs-
fläche parallel zu einer korrespondierenden Seitenfläche
des kompaktierten Endabschnitts ausgerichtet ist, mit
der die Verbindungsfläche verbunden ist.
[0044] Vorzugsweise ist die zumindest eine Verbin-
dungsfläche vollflächig mit der korrespondierenden Sei-
tenfläche des kompaktierten Endabschnitts verbunden.
[0045] Eine parallele Ausrichtung der Verbindungsflä-
che zu der korrespondierenden Seitenfläche, insbeson-
dere eine vollflächige Verbindung, kann den Übergangs-
widerstand weiter verringern und die Übertragung noch
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höherer Ströme ermöglichen.
[0046] Vorzugsweise sind die Kontaktflächen jeweils
parallel zu deren korrespondierenden Verbindungsflä-
chen angeordnet.
[0047] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine
Verbindungsfläche stoffschlüssig mit dem kompaktierten
Endabschnitt verbunden ist.
[0048] Eine stoffschlüssige Verbindung zwischen Ver-
bindungsfläche und kompaktiertem Endabschnitt kann
einen besonders geringen Übergangswiderstand er-
möglichen. Außerdem können der kompaktierte Endab-
schnitt und das Kontaktelement auf diese Weise beson-
ders robust miteinander verbunden sein. Auch eine Kor-
rosion des Übergangsbereichs zwischen Kontaktele-
ment und elektrischem Leiter kann ggf. vermieden wer-
den, insbesondere wenn die stoffschlüssige Verbindung
eine gasdichte stoffschlüssige Verbindung ist.
[0049] Auf eine Schraubverbindung, Nietverbindung
oder Crimpverbindung zwischen dem elektrischen Leiter
und dem Kontaktelement kann im Rahmen der Erfindung
vorzugsweise verzichtet werden.
[0050] Der elektrische Leiter kann vorzugsweise un-
lösbar mitdem Kontaktelementverbundensein, wodurch
sich der elektrische Leiter nicht mehr zerstörungsfrei von
dem Kontaktelement entfernen lässt. Insbesondere kann
die bereits erwähnte, gasdichte Verbindung zwischen
der Verbindungsfläche des Kontaktelement und der kor-
respondierenden Seitenfläche des plattenförmig kom-
paktierten Endabschnitts vorgesehen sein.
[0051] In einer Weiterbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass die zumindest eine Verbindungs-
fläche eine korrespondierende Seitenfläche des kom-
paktierten Endabschnitts, mit dem die Verbindungsflä-
che verbunden ist, vollständig abdeckt.
[0052] Auf diese Weise kann die Kontaktfläche zur
Kontaktierung der Gegenkontaktfläche des Gegenkon-
taktelements vergrößert werden. Außerdem können ab-
stehende Einzeldrähten umfassend überdeckt werden.
[0053] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass eine weitere Seiten-
fläche des Kontaktelements eine zweite Kontaktfläche
zur Kontaktierung einer Gegenkontaktfläche eines Ge-
genkontaktelements eines Gegensteckverbinders aus-
bildet.
[0054] Grundsätzlich können auch noch weitere Kon-
taktflächen vorgesehen sein, beispielsweise eine dritte
Kontaktfläche, eine vierte Kontaktfläche und/oder eine
fünfte Kontaktfläche.
[0055] Insbesondere die Verwendung von zwei Kon-
taktflächen, die im Falle des verbundenen Zustands des
Kontaktelements mit dem plattenförmig kompaktierten
Endabschnitt auf voneinander abgewandten Seiten des
kompaktierten Endabschnitts angeordnet sind, kann für
die Kontaktierung mit dem Gegensteckverbinder vorteil-
haft sein, beispielsweise um eine beidseitige, zangen-
artige Kontaktierung zu ermöglichen.
[0056] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-

dung kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine
Kontaktfläche des Kontaktelements als vornehmlich
ebene Fläche zur flächigen Kontaktierung mit der Ge-
genkontaktfläche ausgebildet ist.
[0057] Auf diese Weise kann ein Kontaktelement in der
Art eines Kontaktschwerts ausgebildet sein, in Kombi-
nation mit den erfindungsgemäßen Vorteilen.
[0058] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung kann auch vorgesehen sein, dass die zumindest
eine Kontaktfläche des Kontaktelements eine oder meh-
rere in Kontaktierungsrichtung zumindest teilweise elas-
tisch ausgebildete Kontaktlamelle für die Kontaktierung
mit der Gegenkontaktfläche aufweist.
[0059] Die Verwendung von Kontaktlamellen kann die
Kontaktkraft zu dem Gegenkontaktelement erhöhen und
damit die Stromübertragung verbessern. Alternativ zur
Verwendung von Kontaktlamellen kann die Kontaktflä-
che grundsätzlich beliebige starre und/oder elastische
Vorsprünge auf der Kontaktfläche aufweisen (z. B. Rip-
pen). Im einfachsten Fall kann allerdings eine flächige
Kontaktierung vorgesehen sein, d. h. die Kontaktfläche
kann vollständig plan bzw. eben sein.
[0060] Die Kontaktlamellen können beispielsweise
aus der Kontaktfläche des Kontaktelements ausgestanzt
sein. Die Kontaktlamellen können allerdings auch ein-
zeln oder in Gruppen auf der Kontaktfläche des Kontakt-
elements befestigt sein. Auch die Verwendung eines
separaten Kontaktlamellenelements, das zwischen die
Kontaktfläche und die Gegenkontaktfläche eingebracht
wird, und optional in dem Steckverbinder, an dem kon-
fektionierten Kabel, in dem Gegensteckverbinder oder
an dem Gegenkontaktelement fixiert ist, kann vorteilhaft
sein.
[0061] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass we-
nigstens eine der Kontaktflächen oder dass die zumin-
dest eine Kontaktfläche jeweils wenigstens ein erstes
Rastmittel zur Verrastung mit einem korrespondierenden
zweiten Rastmittel des Steckverbinders bzw. Steckver-
bindergehäuses aufweist, um eine gegenseitige Verras-
tung zwischen dem konfektionierten Kabel und dem
Steckverbinder bzw. Steckverbindergehäuse bereitzu-
stellen, wenn das konfektionierte Kabel in dem Steck-
verbinder bzw. Steckverbindergehäuse montiert ist.
[0062] Durch die Rastmittel kann die Haltekraft des
montierten konfektionierten Kabels in dem Steckverbin-
der erhöht und auf vorteilhafte Weise eine Primär‑ un-
d/oder Sekundärverrastung bereitgestellt werden.
[0063] Grundsätzlich können beliebig viele erste Rast-
mittel und korrespondierende zweite Rastmittel vorge-
sehen sein.
[0064] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass das erste Rastmittel als aus der Kontaktfläche aus-
gestanzte Federlasche ausgebildet ist. Der Steckverbin-
der, insbesondere das Steckverbindergehäuse des
Steckverbinders, kanneine korrespondierende Rastaus-
nehmung oder eine korrespondierende Rastnase auf-
weisen, in die bzw. hinter der die Federlaschen im mon-
tierten Zustand des konfektionierten Kabels einzurasten
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vermag.
[0065] In einer Weiterbildung kann alternativ oder zu-
sätzlich auch vorgesehen sein, dass das erste Rastmittel
als auf der Kontaktfläche ausgebildete Rastnase bzw.
Rasthaken ausgebildet ist. Der Steckverbinder, insbe-
sondere das Steckverbindergehäuse des Steckverbin-
ders, kann eine elastische Federlasche aufweisen, die
hinter der Rastnase bzw. hinter dem Rasthaken im mon-
tierten Zustand des konfektionierten Kabels einzurasten
vermag.
[0066] In einer Weiterbildung kann alternativ oder zu-
sätzlich auch vorgesehen sein, dass das erste Rastmittel
als Rastausnehmung innerhalb der Kontaktfläche aus-
gebildet ist. Der Steckverbinder, insbesondere das
Steckverbindergehäuse des Steckverbinders, kann eine
elastische Federlasche aufweisen, die hinter der Rast-
nase bzw. hinter dem Rasthaken im montierten Zustand
des konfektionierten Kabels einzurasten vermag.
[0067] Die vorstehend genannten Ausgestaltungen
und Kombinationen der Rastmittel sind lediglich beispiel-
haft zu verstehen. Grundsätzlich können beliebige Rast-
mittel vorgesehen sein, die in Kombination eine geeig-
nete Verrastung zwischen dem konfektionierten elektri-
schen Kabel und dem Steckverbinder bzw. dem Steck-
verbindergehäuse ermöglichen.
[0068] Optional, jedoch nicht bevorzugt, kann das
Kontaktelement auch Rastelemente zur Verrastung mit
dem Gegenkontaktelement und/oder Gegensteckver-
binder aufweisen. Allerdings kann das Steckverbinder-
gehäuse mit einem Gegensteckverbindergehäuse des
Gegensteckverbinders verrastbar sein.
[0069] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das Kontaktelement weitere Funk-
tionselemente aufweist. Beispielsweise kann die zumin-
dest eine Kontaktfläche zumindest ein Kodierungsele-
ment aufweisen, beispielsweise ein aus der Kontaktflä-
che ausgestanztes Kodierungselement, um eine mecha-
nische Kodierung zwischen dem Kontaktelement und
einem Gegenkodierungselement des Steckverbinders
bzw. Steckverbindergehäuses bereitzustellen. Auf diese
Weise kann sichergestellt werden, dass lediglich ein zur
Verbindung mit dem Steckverbinder zugelassenes Kon-
taktelement bzw. konfektioniertes elektrisches Kabel in
dem Steckverbinder bzw. Steckverbindergehäuse mon-
tierbar ist, und/oder dass die Montage mit einer korrekten
Ausrichtung und Positionierung erfolgt.
[0070] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass der elektrische Leiter einen Lei-
terquerschnitt größer als 10 mm2 aufweist, vorzugsweise
größer als 30 mm2, besonders bevorzugt größer als 60
mm2, beispielsweise größer als 90 mm2 oder auch grö-
ßer als 200 mm2. Insbesondere kann ein Leiterquer-
schnitt vorgesehen sein, der sich für eine elektrische
Energieübertragung in der Hochvolttechnik eignet, also
zur Übertragung hoher elektrischer Ströme (beispiels-
weise 100 A bis 2 kA) bei Wechselspannungen von 30 V
bis 1 kV oder mehr oder Gleichspannungen von 60 V bis
1,5 kV oder mehr, insbesondere in der Fahrzeugtechnik.

[0071] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass die Einzeldrähte des
elektrischen Leiters miteinander verschweißt sind, um
den plattenförmig kompaktierten Endabschnitt auszubil-
den
[0072] Vorzugsweise können die Einzeldrähte mitei-
nander pressverschweißt, widerstandsverschweißt oder
schmelzverschweißt sein. Grundsätzlich sind jedoch be-
liebige stoffschlüssige Verbindungstechniken möglich.
[0073] Die Erfindung betrifft auch eine Steckverbinder-
anordnung, aufweisend ein konfektioniertes elektrisches
Kabel gemäß den vorstehenden und nachfolgenden
Ausführungen und den elektrischen Steckverbinder.
[0074] Der plattenförmig kompaktierte Endabschnitt
kann innerhalb des Steckverbinders, vorzugsweise in-
nerhalb eines Steckverbindergehäuses des Steckver-
binders, aufgenommen sein. Bei dem Steckverbinder-
gehäuse kann es sich insbesondere um ein Kunststoff-
gehäuse handeln, vorzugsweise aus einem steifen
Kunststoff bzw. aus Hartplastik. Das Steckverbinderge-
häuse kann vorzugsweise mittels eines Spritzgussver-
fahrens oder eines Tiefziehverfahrens hergestellt sein.
Es kann vorgesehen sein, dass das Steckverbinderge-
häuse einteilig oder vorzugsweise mehrteilig ausgebildet
ist. Das Steckverbindergehäuse kann ausgebildet sein,
um einen Berührschutz für die leitfähigen Komponenten
des Steckverbinders bereitzustellen.
[0075] Der vorgeschlagene elektrische Steckverbin-
der eignet sich besonders vorteilhaft als Hochvoltsteck-
verbinder, insbesondere zur Verwendung im Rahmen
der Elektromobilität. Auf vorteilhafte Weise kann durch
den elektrischen Steckverbinder beispielsweise ein Zell-
modulverbinder-Interface zur Verbindung von Batterie-
zellmodulen bereitgestellt werden, bei besonders vor-
teilhafter Ausgestaltung der Kontaktierung.
[0076] Auf vorteilhafte Weise kann das konfektionierte
elektrische Kabel als Stromschienenersatz verwendbar
sein. Durch das Kompaktieren der Litze in Kombination
mit dem Aufbringen des Kontaktelements, insbesondere
eines Kontaktbleches, kann eine besonders wirtschaft-
lich und gleichzeitig hochwertige Kontaktierungsmög-
lichkeit bereitgestellt werden. Das Kontaktelement kann
eine glatte, präzise herstellbare Kontaktfläche aufwei-
sen, wobei der Übergangswiderstand zwischen dem
elektrischen Leiter und dem Kontaktelement durch die
Kompaktierung der Litze besonders gering sein kann.
Die Kontaktierung kann auf diese Weise auch besonders
robust sein und vermag hohe Kabelzugkräfte abzufan-
gen, beispielsweise Zugkräfte größer als 100 N.
[0077] Es kann vorgesehen sein, dass der Steckver-
binder eines oder mehrere Federelemente aufweist, die
ausgebildet und angeordnet sind, um einen Kontakt-
druck zwischen zumindest der ersten Kontaktfläche
und der korrespondierenden Gegenkontaktfläche des
Gegenkontaktelements zu erzeugen, wenn der Steck-
verbinder mit dem Gegensteckverbinder verbunden ist.
[0078] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur
Konfektionierung eines elektrischen Kabels, aufweisend
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zumindest die nachfolgenden Verfahrensschritte:

- Plattenförmiges Kompaktieren eines als Litze aus
mehreren Einzeldrähten ausgebildeten elektrischen
Leiters in einem Endabschnitt des elektrischen Lei-
ters; und

- Verbinden eines länglichen Kontaktelements mit
dem plattenförmig kompaktierten Endabschnitt, in-
dem zumindest eine von einer ersten Kontaktfläche
abgewandte Seitenfläche des Kontaktelements, die
eine erste Verbindungsfläche ausbildet, mit dem
kompaktierten Endabschnitt des elektrischen Lei-
ters verbunden wird.

[0079] Außerdem betrifft die Erfindung eine Vorrich-
tung zur Konfektionierung eines elektrischen Kabels zur
Durchführung des vorstehend genannten Verfahrens.
[0080] Merkmale, die im Zusammenhang mit einem
der Gegenstände der Erfindung, namentlich gegeben
durch das erfindungsgemäße konfektionierte elektrische
Kabel, die Steckverbinderanordnung und das Verfahren
sowie die Vorrichtung zur Konfektionierung, beschrieben
wurden, sind auch für die anderen Gegenstände der
Erfindung vorteilhaft umsetzbar. Ebenso können Vortei-
le, die im Zusammenhang mit einem der Gegenstände
der Erfindung genannt wurden, auch auf die anderen
Gegenstände der Erfindung bezogen verstanden wer-
den.
[0081] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Be-
griffe wie "umfassend", "aufweisend" oder "mit" keine
anderen Merkmale oder Schritte ausschließen. Ferner
schließen Begriffe wie "ein" oder "das", die auf eine Ein-
zahl von Schritten oder Merkmalen hinweisen, keine
Mehrzahl von Merkmalen oder Schritten aus - und um-
gekehrt.
[0082] In einer puristischen Ausführungsform der Er-
findung kann allerdings auch vorgesehen sein, dass die
in der Erfindung mit den Begriffen "umfassend", "auf-
weisend" oder "mit" eingeführten Merkmale abschlie-
ßend aufgezählt sind. Dementsprechend kann eine oder
können mehrere Aufzählungen von Merkmalen im Rah-
men der Erfindung als abgeschlossen betrachtet wer-
den, beispielsweise jeweils für jeden Anspruch betrach-
tet. Die Erfindung kann beispielsweise ausschließlich
aus den in Anspruch 1 genannten Merkmalen bestehen.
[0083] Es sei erwähnt, dass Bezeichnungen wie "ers-
tes" oder "zweites" etc. vornehmlich aus Gründen der
Unterscheidbarkeit von jeweiligen Vorrichtungs‑ oder
Verfahrensmerkmalen verwendet werden und nicht un-
bedingt andeuten sollen, dass sich Merkmale gegensei-
tig bedingen oder miteinander in Beziehung stehen.
[0084] Ferner sei betont, dass die vorliegend beschrie-
benen Werte und Parameter Abweichungen oder
Schwankungen von ±10% oder weniger, vorzugsweise
±5% oder weniger, weiter bevorzugt ±1% oder weniger,
und ganz besonders bevorzugt ±0,1% oder weniger des
jeweils benannten Wertes bzw. Parameters mit ein-
schließen, sofern diese Abweichungen bei der Umset-

zung der Erfindung in der Praxis nicht ausgeschlossen
sind. Die Angabe von Bereichen durch Anfangs‑ und
Endwerte umfasst auch all diejenigen Werte und Bruch-
teile, die von dem jeweils benannten Bereich einge-
schlossen sind, insbesondere die Anfangs‑ und Endwer-
te und einen jeweiligen Mittelwert.
[0085] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnungen näher beschrieben.
[0086] Die Figuren zeigen jeweils bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele, in denen einzelne Merkmale der vorlie-
genden Erfindung in Kombination miteinander darge-
stellt sind. Merkmale eines Ausführungsbeispiels sind
auch losgelöst von den anderen Merkmalen des gleichen
Ausführungsbeispiels umsetzbar und können dement-
sprechend von einem Fachmann ohne Weiteres zu wei-
teren sinnvollen Kombinationen und Unterkombinatio-
nen mit Merkmalen anderer Ausführungsbeispiele ver-
bunden werden.
[0087] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente
mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0088] Es zeigen schematisch:

Figur 1 eine erfindungsgemäße Steckverbinderan-
ordnung aus einem konfektionierten elektri-
schen Kabel und einem elektrischen Steck-
verbinder, in einer seitlichen Schnittdarstel-
lung;

Figur 2 ein erfindungsgemäßes konfektioniertes
elektrischen Kabel in einer stirnseitigen Dar-
stellung, gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel;

Figur 3 das konfektionierte elektrische Kabel der Fi-
gur 2 in einer Seitenansicht;

Figur 4 ein erfindungsgemäßes konfektioniertes
elektrischen Kabel in einer stirnseitigen Dar-
stellung, gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel;

Figur 5 ein erfindungsgemäßes konfektioniertes
elektrischen Kabel in einer perspektivischen
Darstellung, gemäß einem dritten Aus-
führungsbeispiel;

Figur 6 das konfektionierte elektrische Kabel der Fi-
gur 5 in einer stirnseitigen Darstellung;

Figur 7 ein erfindungsgemäßes konfektioniertes
elektrischen Kabel in einer stirnseitigen Dar-
stellung, gemäß einem vierten Aus-
führungsbeispiel;

Figur 8 ein Kontaktelement zur Verwendung mit ei-
nem erfindungsgemäß konfektionierten
elektrischen Kabel gemäß einem fünften
Ausführungsbeispiel, mit verschiedenen
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Ausgestaltungen von ersten Rastmitteln in
einer perspektivischen Darstellung;

Figur 9 ein weiteres Kontaktelement zur Verwen-
dung mit einem erfindungsgemäß konfek-
tionierten elektrischen Kabel mit einem als
Rastnase ausgebildeten ersten Rastmittel
in einer Seitenansicht;

Figur 10 eine weitere erfindungsgemäße Steckver-
binderanordnung aus einem konfektionier-
ten elektrischen Kabel und einem elektri-
schen Steckverbinder, in einer stirnseitigen
Schnittdarstellung;

Figur 11 eine weitere erfindungsgemäße Steckver-
binderanordnung aus einem konfektionier-
ten elektrischen Kabel und einem elektri-
schen Steckverbinder, in einer seitlichen
Schnittdarstellung; und

Figur 12 eine weitere erfindungsgemäße Steckver-
binderanordnung aus einem konfektionier-
ten elektrischen Kabel und einem elektri-
schen Steckverbinder, in einer seitlichen
Schnittdarstellung.

[0089] Figur 1 zeigt eine Steckverbinderanordnung 1,
aufweisend ein erfindungsgemäßes konfektioniertes
elektrisches Kabel 2 und einen elektrischen Steckver-
binder 3. Der elektrische Steckverbinder 3 weist ein
Steckverbindergehäuse 4 auf, in dem das konfektionier-
te elektrische Kabel 2 mit zumindest einem Ende aufge-
nommen ist. Das Kabel 2 kann hierzu vorzugsweise
entlang einer Montagerichtung M in das Steckverbinder-
gehäuse 4 eingeführt werden.
[0090] Die Verbindung mit einem korrespondierenden
Gegensteckverbinder 5 erfolgt im Ausführungsbeispiel
entlang einer Steckrichtung S, die orthogonal zu der
Montagerichtung M verläuft, was allerdings nicht ein-
schränkend zu verstehen ist. Beispielhaft ist ein Gegen-
steckverbindergehäuse 6 des Gegensteckverbinders 5
in Figur 1 strichliniert dargestellt und außerdem auch ein
Gegenkontaktelement 7 des Gegensteckverbinders 5
gezeigt. Die Erfindung eignet sich besonders zur Ver-
wendung in der Hochvolttechnik in Fahrzeugen, bei-
spielsweise zur elektrischen Verbindung zwischen ein-
zelnen Batterien, Batteriemodulen und/oder elektrischen
Verbrauchern, wie Elektromotoren.
[0091] Das nur beispielhaft zu verstehende, konfektio-
nierte elektrische Kabel 2 erstreckt sich entlang einer
Längsachse L und weist einen einzigen elektrischen
Leiter 8 auf, der innerhalb eines Kabelmantels 9 geführt
ist. Ein Kabelmantel 9 ist allerdings nicht unbedingt erfor-
derlich. Zur Eignung in der Hochvolttechnik, insbeson-
dere zur Übertragung hoher elektrischer Ströme größer
als 10 Ampere und mehr, weist der elektrische Leiter 8
vorzugsweise einen Leiterquerschnitt größer als 10 mm2

auf, insbesondere größer als 30 mm2, besonders bevor-
zugt größer als 60 mm2, beispielweise auch größer als 90
mm2. Grundsätzlich können allerdings auch andere Lei-
terquerschnitte vorgesehen sein. Es kann auch vorge-
sehen sein, dass das elektrische Kabel 2 mehr als einen
elektrischen Leiter 8 aufweist.
[0092] Der elektrische Leiter 8 ist als Litze aus mehre-
ren Einzeldrähten ausgebildet und in einem Endab-
schnitt 10 plattenförmig kompaktiert, vgl. beispielsweise
auch die Figuren 2 und 3. Zur Ausbildung des platten-
förmig kompaktierten Endabschnitts 10 sind die Einzel-
drähte des elektrischen Leiters 8 vorzugsweise miteinan-
der verschweißt, beispielweise pressverschweißt, wider-
standsverschweißt oder schmelzverschweißt.
[0093] Das vorgeschlagene konfektionierte elektri-
sche Kabel 2 weist ein längliches Kontaktelement auf.
In den Ausführungsbeispielen sind die Kontaktelemente
jeweils als Kontaktbleche 11 ausgebildet, vorzugsweise
mit einer Dicke zwischen 0,3 mm und 1,0 mm, besonders
bevorzugt mit einer Dicke zwischen 0,4 mm und 0,6 mm.
Grundsätzlich kann allerdings ein beliebiges Kontaktele-
ment vorgesehen sein, beispielsweise auch ein platten-
förmiges Kontaktelement. Das Kontaktelement bzw.
Kontaktblech 11 und die Einzeldrähte des elektrischen
Leiters 8 können aus demselben Material ausgebildet
sein, beispielsweise aus Aluminium oder Kupfer. Zur
Verbesserung des Übergangswiderstands kann das
Kontaktelement bzw. Kontaktblech 11 außerdem eine
Beschichtung aufweisen, vorzugsweise eine Silberbe-
schichtung (nicht dargestellt).
[0094] Die Figuren 2 und 3 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel des konfektionierten elektrischen Kabels
2. Das Kontaktblech 11 weist eine Seitenfläche auf, die
eine erste Verbindungsfläche 12 ausbildet, die mit dem
kompaktierten Endabschnitt 10 bzw. mit einer korrespon-
dierenden Seitenfläche des kompaktierten Endab-
schnitts 10 des elektrischen Leiters 8 verbunden ist.
Das Kontaktblech 11 weist außerdem eine von der ersten
Verbindungsfläche 12 abgewandte Seitenfläche auf, die
eine erste Kontaktfläche 13 zur Kontaktierung einer Ge-
genkontaktfläche 14 (vgl. beispielsweise Figur 10) des
Gegenkontaktelements 7 des Gegensteckverbinders 5
ausbildet.
[0095] Durch die plattenförmige Kompaktierung des
Endabschnitts 10 der Litze kann über die erste Verbin-
dungsfläche 12 einerseits eine besonders niederohmige
elektrische Verbindung zwischen dem elektrischen Lei-
ter 8 und dem Kontaktelement bzw. Kontaktblecht 11 und
andererseits eine besonders glatte, ebene erste Kontakt-
fläche 13 zur Kontaktierung mit dem Gegenkontaktele-
ment 7 bereitgestellt werden.
[0096] In den Figuren 4 bis 8 sind einige Varianten des
als Kontaktblech 11 ausgebildeten Kontaktelements ge-
zeigt um zu verdeutlichen, dass auch noch weitere Sei-
tenflächen des Kontaktelements bzw. Kontaktblechs 11
jeweilige weitere Verbindungsflächen 15, 17, 18, 19 aus-
bilden können, beispielsweise insgesamt zwei bis fünf
Verbindungsflächen 15, 17, 18, 19, die mit dem kompakt-
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ierten Endabschnitt 10 des elektrischen Leiters 8 jeweils
verbunden sind.
[0097] Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 4 ist
beispielsweise vorgesehen, dass das Kontaktblech 11
die erste Verbindungsfläche 12 und eine weitere, zweite
Verbindungsfläche 15 aufweist, wobei das Kontaktblech
11 um eine Kante des plattenförmig kompaktierten End-
abschnitts 10 des elektrischen Leiters 8 umgeschlagen
ist. Bei dieser Kante kann es sich vorzugsweise um die
dem Gegenkontaktelement 7 während des Steckvor-
gangs zugewandte Kante des Kontaktblechs 11 handeln.
Auf diese Weise kann vermieden werden, dass abste-
hende Einzeldrähte den Steckvorgang negativ beein-
flussen.
[0098] Es kann vorgesehen sein, dass auf der von der
jeweiligen Verbindungsfläche 12, 15, 17, 18, 19 abge-
wandten Seitenfläche des Kontaktelements bzw. Kon-
taktblechs 11 jeweils eine Kontaktfläche ausgebildet ist.
Die Anzahl Kontaktflächen muss allerdings nicht unbe-
dingt der Anzahl Verbindungsflächen 12, 15, 17, 18, 19
entsprechen. Vorzugsweise sind die erste Kontaktfläche
13 und lediglich optional eine zweite Kontaktfläche 16
vorgesehen (beispielsweise, wenn eine zangenartige
Kontaktierung mit dem Gegenkontaktelement 7 oder
eine Kontaktierung mit mehreren Gegenkontaktelemen-
ten 7 vorgesehen ist). Die Kontaktflächen 13, 16 sind in
der Regel entlang den Hauptflächen der plattenförmig
kompaktierten Endabschnitte 10 angeordnet (vgl. bei-
spielsweise Figuren 2 und 7).
[0099] In den Figuren 5 und 6 ist beispielhaft ein weite-
res Ausführungsbeispiel dargestellt, wonach neben der
ersten Verbindungsfläche 12 und der zweiten Verbin-
dungsfläche 15 noch eine dritte Verbindungsfläche 17
vorgesehen ist, um ein U-förmiges Kontaktblech 11 aus-
zubilden, das um zwei Kanten des plattenförmig kom-
paktierten Endabschnitts 10 umgeschlagen ist.
[0100] Auch eine vierte Verbindungsfläche 18 (vgl.
Figur 7) kann vorgesehen sein. Das beispielhaft in Figur
7 dargestellte Kontaktblech 11 bzw. konfektionierte elekt-
rische Kabel 2 kann damit vorteilhaft von beiden Seiten
kontaktierbar und/oder modular und unabhängig von der
Orientierung verwendbar sein.
[0101] An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Kontakt-
blech 11 grundsätzlich beliebig hergestellt sein kann,
vorzugsweise aber als Stanz-Biegeteil hergestellt ist.
Insbesondere (aber nicht ausschließlich) bei Verwen-
dung von vier Verbindungsflächen 12, 15, 17, 18, wie
in Figur 7 dargestellt, kann aber auch ein tiefgezogenes
Kontaktelement 11 geeignet sein. Insofern das Kontakt-
element 11 tiefgezogen ist, kann es vorteilhaft sein, beim
Tiefziehen darauf zu achten, dass voneinander abge-
wandte Verbindungsflächen (in Figur 7 die erste Verbin-
dungsfläche 12 und die vierte Verbindungsfläche 18,
sowie die zweite Verbindungsfläche 15 und die dritte
Verbindungsfläche 17) möglichst ihre Parallelität zuei-
nander bewahren. Insofern das Kontaktblech 11 als
Stanz-Biegeteil hergestellt ist und vier Verbindungsflä-
chen 12, 15, 17, 18 aufweisen soll, kann optional vorge-

sehen sein, etwaige aneinander angrenzende Kanten
zwischen zwei Verbindungsflächen 12, 15, 17, 18 oder
innerhalb einer Verbindungsfläche 12, 15, 17, 18 stoff-
schlüssig miteinander zu verbinden, also eine etwaige
herstellungsbedingte Lücke zwischen oder innerhalb
von den Verbindungsflächen 12, 15, 17, 18 zu schließen,
beispielsweise mittels eines Laserschweißverfahrens.
[0102] Es kann auch eine stirnseitige Verbindung des
Kontaktblechs 11 mit einer Stirnseite des plattenförmig
kompaktierten Endabschnitts 10 vorgesehen sein. Bei-
spielhaft ist hierzu in Figur 8 eine fünfte Verbindungs-
fläche 19 vorgesehen.
[0103] In den Ausführungsbeispielen verlaufen die je-
weiligen Verbindungsflächen 12, 15, 17, 18, 19 parallel
zu den korrespondierenden Seitenflächen des kompakt-
ierten Endabschnitts 10 und sind vollflächig mit den
korrespondierenden Seitenflächen des kompaktierten
Endabschnitts 10 verbunden. Die Verbindung ist vor-
zugsweise stoffschlüssig, ganz besonders bevorzugt
gasdicht.
[0104] Es kann, wie in den Ausführungsbeispielen dar-
gestellt, vorgesehen sein, dass die Verbindungsflächen
12, 15, 17, 18, 19 die jeweils korrespondierende Seiten-
fläche des kompaktierten Endabschnitts 10 vollständig
abdecken. Die axiale Länge LK der Verbindungsfläche
12, 15, 17, 18, 19 kann somit der axialen Länge des
kompaktierten Endabschnitts 10 entsprechen (vgl. Figur
3). Die Verbindungsflächen 12, 15, 17, 18, 19 und/oder
das gesamte Kontaktelement bzw. Kontaktblech 11 kön-
nen allerdings auch eine geringere axiale Länge LK auf-
weisen und sich somit nur über einen Teilbereich der
axialen Länge des kompaktierten Endabschnitts 10 er-
strecken. Grundsätzlich können auch mehrere Kontakt-
elemente bzw. Kontaktbleche 11 oder Verbindungsflä-
chen 12, 15, 17, 18, 19 auf derselben korrespondier-
enden Seitenfläche des kompaktierten Endabschnitts 10
angebunden sein.
[0105] Um das konfektionierte elektrische Kabel 2 im
Rahmen der Montage in dem Steckverbinder 3 bzw. in
dem Steckverbindergehäuse 4 des Steckverbinders 3 zu
montieren, kann vorgesehen sein, dass die zumindest
eine Kontaktfläche 13, 16 wenigstens ein erstes Rast-
mittel zur Verrastung mit einem korrespondierenden
zweiten Rastmittel des Steckverbindergehäuses 4 auf-
weist, um eine gegenseitige Verrastung bereitzustellen,
wenn das konfektionierte elektrische Kabel 2 vollständig
in den Steckverbinder 3 eingeführt ist. In den Figuren 8, 9
und 11 sind beispielhafte Rastmittel dargestellt.
[0106] Beispielsweise kann das erste Rastmittel als in
der Kontaktfläche 13, 16 ausgestanzte Federlasche 20
ausgebildet sein (vgl. Figuren 8 und 11), die hinter einer
Rastnase oder sonstigen Kante des Steckverbinderge-
häuses 4 (vgl. Figur 11) einzurasten vermag, um das
konfektionierte elektrische Kabel 2 gegen Auszug ent-
gegen der Montagerichtung M zu sichern.
[0107] Alternativ oder zusätzlich können in der Kon-
taktfläche 13, 16 auch Rastausnehmungen 22 ausge-
bildet sein (vgl. Figuren 8 und 12), in die korrespondie-
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rende zweite Rastmittel des Steckverbindergehäuses 4,
beispielsweise Rastnasen und/oder Federlaschen, ein-
zurasten vermögen (nicht dargestellt).
[0108] Es kann auch vorgesehen sein (vgl. Figur 9),
dass auf der Kontaktfläche 13, 16 entsprechende Rast-
nasen 21 ausgebildet sind, hinter die nicht dargestellte
Federlaschen des Steckverbindergehäuses 4 einzuras-
ten vermögen, komplementär zu der in Figur 11 darge-
stellten Variante.
[0109] Grundsätzlich kann die Kontaktfläche 13, 16
des Kontaktelements bzw. des Kontaktblechs 11 auch
noch weitere funktionelle Elemente aufweisen. Beispiel-
haft ist in Figur 12 eine mechanische Kodierung zwi-
schen dem konfektionierten elektrischen Kabel 2 und
dem Steckverbindergehäuse 4 angedeutet. Hierzu kann
die Kontaktfläche 13, 16 Kodierungselemente 23 auf-
weisen, beispielsweise ausgestanzte Kodierungsele-
mente 23, die in Gegenkodierungselemente 24 des
Steckverbindergehäuses 4 nur in einer vordefinierten
Positionierung und/oder Ausrichtung einfügbar sind. Fer-
ner kann auf diese Weise sichergestellt sein, dass aus-
schließlich geeignete bzw. zulässige elektrische Kabel 2
in das Steckverbindergehäuse 4 aufgenommen werden
können.
[0110] Wie bereits im Rahmen von Figur 1 erwähnt,
erfolgt die Kontaktierung zwischen Gegenkontaktele-
ment 7 und Kontaktelement bzw. Kontaktblech 11 vor-
zugsweise orthogonal zu der Montagerichtung M des
konfektionierten elektrischen Kabels 2. Hierzu kann eine
vollflächige Kontaktierung vorgesehen sein, wie in Figur
1 angedeutet, wonach die Kontaktfläche 13, 16 des
Kontaktelements bzw. Kontaktblechs 11 als vornehmlich
ebene Fläche zur flächigen Kontaktierung mit der Ge-
genkontaktfläche 14 ausgebildet ist. Vorzugsweise weist
die Kontaktfläche 13, 16 und/oder die Gegenkontakt-
fläche 14 zur gegenseitigen Kontaktierung allerdings
eine orthogonale Richtungskomponente auf, beispiels-
weise Kontaktlamellen 25.
[0111] Die Kontaktierung mittels Kontaktlamellen 25 ist
beispielhaft in Figur 10 dargestellt. Es kann vorgesehen
sein, dass eine oder mehrere in Kontaktierungsrichtung
zumindest teilweise elastisch ausgebildete Kontaktla-
mellen 25 aus der Kontaktfläche 13, 16 selbst ausge-
bildet werden, beispielsweise ausgestanzt sind. Alter-
nativ können auch separate Kontaktlamellen 25 auf die
Kontaktfläche 13, 16 aufgebracht werden. Außerdem ist
es möglich, ein separates Kontaktlamellenelement 26
mit mehreren Kontaktlamellen 25 (vgl. Figur 11) zwi-
schen die Kontaktfläche 13, 16 und die Gegenkontakt-
fläche 14 einzubringen, insbesondere in dem Steckver-
bindergehäuse 4 verliersicher zu montieren. Durch die
Verwendung von Kontaktlamellen 25 kann der Kontakt-
druck zwischen Kontaktelement bzw. Kontaktblech 11
und Gegenkontaktelement 7 erhöht und damit die Kon-
taktierung verbessert sein.
[0112] In allen Fällen der Kontaktierung zwischen Kon-
taktelement bzw. Kontaktblech 11 und Gegenkontakt-
element 7 kann es von Vorteil sein, eines oder mehrere

Federelemente 27 in dem Steckverbindergehäuse 4 un-
d/oder Gegensteckverbindergehäuse 6 vorzusehen, um
die Kontaktfläche 13, 16 gegen die Gegenkontaktfläche
14 zu pressen. Entsprechende Federelemente 27 sind
beispielhaft in den Figuren 10 und 11 angedeutet.

Patentansprüche

1. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) für einen
elektrischen Steckverbinder (3), aufweisend einen
elektrischen Leiter (8), der als Litze aus mehreren
Einzeldrähten ausgebildet ist, und der zumindest
einen plattenförmig kompaktierten Endabschnitt
(10) aufweist, und ein längliches Kontaktelement
(11), aufweisend zumindest eine Seitenfläche, die
eine erste Verbindungsfläche (12) ausbildet, die mit
einer korrespondierenden Seitenfläche des kom-
paktierten Endabschnitts (10) des elektrischen Lei-
ters (8) verbunden ist, sowie zumindest eine weitere,
von der ersten Verbindungsfläche (12) abgewandte
Seitenfläche, die eine erste Kontaktfläche (13) zur
Kontaktierung einer Gegenkontaktfläche (14) eines
Gegenkontaktelements (7) eines Gegensteckver-
binders (5) ausbildet, wobei die zumindest eine Kon-
taktfläche (13, 16) jeweils wenigstens ein erstes
Rastmittel (20, 21, 22) zur Verrastung mit einem
korrespondierenden zweiten Rastmittel des Steck-
verbinders (3) aufweist, um eine gegenseitige Ver-
rastung zwischen dem konfektionierten Kabel (2)
und dem Steckverbinder (3) bereitzustellen, wenn
das konfektionierte Kabel (2) in dem Steckverbinder
(3) montiert ist.

2. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kontaktelement als Kontaktblech (11) ausge-
bildet ist, vorzugsweise mit einer Dicke zwischen
0,3 mm und 1,0 mm, besonders bevorzugt mit einer
Dicke zwischen 0,4 mm und 0,6 mm.

3. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach An-
spruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kontaktelement (11) und die Einzeldrähte des
elektrischen Leiters (8) aus demselben Material aus-
gebildet sind, vorzugsweise aus Aluminium oder
Kupfer.

4. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kontaktelement (11) eine Beschichtung auf-
weist, vorzugsweise eine Silberbeschichtung.

5. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4,
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dadurch gekennzeichnet, dass
weitere Seitenflächen des Kontaktelements (11) je-
weilige weitere Verbindungsflächen (15, 17, 18, 19)
ausbilden, wobei das Kontaktelement (11) vorzugs-
weise insgesamt zwei bis fünf Verbindungsflächen
(12, 15, 17, 18, 19) aufweist, die mit dem kompakt-
ierten Endabschnitt (10) des elektrischen Leiters (8)
jeweils verbunden sind.

6. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Verbindungsfläche (12, 15, 17,
18, 19) parallel zu der korrespondierenden Seiten-
fläche des kompaktierten Endabschnitts (10) aus-
gerichtet ist, mit der die Verbindungsfläche (12, 15,
17, 18, 19) verbunden ist, und vorzugsweise voll-
flächig mit der korrespondierenden Seitenfläche des
kompaktierten Endabschnitts (10) verbunden ist.

7. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Verbindungsfläche (12, 15, 17,
18, 19) stoffschlüssig mit dem kompaktierten End-
abschnitt (10) verbunden ist.

8. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Verbindungsfläche (12, 15, 17,
18, 19) eine korrespondierende Seitenfläche des
kompaktierten Endabschnitts (10), mit dem die Ver-
bindungsfläche (12, 15, 17, 18, 19) verbunden ist,
vollständig abdeckt.

9. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine weitere Seitenfläche des Kontaktelements (11)
eine zweite Kontaktfläche (16) zur Kontaktierung
einer Gegenkontaktfläche (14) eines Gegenkontak-
telements (7) eines Gegensteckverbinders (5) aus-
bildet.

10. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Kontaktfläche (13, 16) des Kon-
taktelements (11)

a) als vornehmlich ebene Fläche zur flächigen
Kontaktierung mit der Gegenkontaktfläche (14)
ausgebildet ist; oder
b) eine oder mehrere in Kontaktierungsrichtung
zumindest teilweise elastisch ausgebildete Kon-
taktlamellen (25) für die Kontaktierung mit der
Gegenkontaktfläche (14) aufweist.

11. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Rastmittel als aus der Kontaktfläche (13,
16) ausgestanzte Federlasche (20), als auf der Kon-
taktfläche (13, 16) ausgebildete Rastnase (21) un-
d/oder als Rastausnehmung (22) innerhalb der Kon-
taktfläche (13, 16) ausgebildet ist.

12. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
der elektrische Leiter (8) einen Leiterquerschnitt grö-
ßer als 10 mm2 aufweist, vorzugsweise größer als 30
mm2, besonders bevorzugt größer als 60 mm2, bei-
spielsweise größer als 90 mm2.

13. Konfektioniertes elektrisches Kabel (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einzeldrähte des elektrischen Leiters (8) mitei-
nander verschweißt sind, um den plattenförmig kom-
paktierten Endabschnitt (10) auszubilden, vorzugs-
weise miteinander pressverschweißt, widerstands-
verschweißt oder schmelzverschweißt sind.

14. Steckverbinderanordnung (1), aufweisend ein kon-
fektioniertes elektrisches Kabel (2) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 13 und den elektrischen Steck-
verbinder (3), wobei der plattenförmig kompaktierte
Endabschnitt (10) innerhalb eines Steckverbinder-
gehäuses (4) des elektrischen Steckverbinders (3)
aufgenommen ist.

Claims

1. A prefabricated electrical cable (2) for an electrical
plug connector (3), comprising an electrical conduc-
tor (8) which is formed as a braid made of a plurality of
individual wires and which has at least one end
section (10) that has been compacted into a plate
shape, and an elongated contact element (11) hav-
ing at least one side surface which forms a first
connecting surface (12) that is connected to a cor-
responding side surface of the compacted end sec-
tion (10) of the electrical conductor (8), and at least
one further side surface, which faces away from the
first connecting surface (12) and forms a first contact
surface (13) for making contact with a mating contact
surface (14) of a mating contact element (7) of a
mating plug connector (5), the at least one contact
surface (13, 16) eachhaving at least one first latching
means (20, 21, 22) for latching with a corresponding
second latching means of the plug connector (3) in
order to provide mutual latching between the pre-
fabricated cable (2) and the plug connector (3) when
the prefabricated cable (2) is fitted in the plug con-
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nector (3).

2. A prefabricated electrical cable (2) according to
claim 1,
characterized in that
the contact element is designed as a contact plate
(11), preferably with a thickness between 0.3 mm
and 1.0 mm, particularly preferably with a thickness
between 0.4 mm and 0.6 mm.

3. A prefabricated electrical cable (2) according to
claim 1 or 2,
characterized in that
the contact element (11) and the individual wires of
the electrical conductor (8) are formed of the same
material, preferably of aluminium or copper.

4. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 3,
characterized in that
the contact element (11) has a coating, preferably a
silver coating.

5. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 4,
characterized in that
further side surfaces of the contact element (11) form
respective further connecting surfaces (15, 17, 18,
19), the contact element (11) preferably having a
total of two to five connecting surfaces (12, 15, 17,
18, 19) which are each connected to the compacted
end section (10) of the electrical conductor (8).

6. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 5,
characterized in that
the at least one connecting surface (12, 15, 17, 18,
19) is aligned parallel to the corresponding side
surface of the compacted end section (10), to which
the connecting surface (12, 15, 17, 18, 19) is con-
nected, and preferably is connected over the full
surface area to the corresponding side surface of
the compacted end section (10).

7. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 6,
characterized in that
the at least one connecting surface (12, 15, 17, 18,
19) is connected to the compacted end section (10)
by means of an integral joint.

8. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 7,
characterized in that
the at least one connecting surface (12, 15, 17, 18,
19) completely covers a corresponding side surface
of the compacted end section (10) to which the
connecting surface (12, 15, 17, 18, 19) is connected.

9. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 8,
characterized in that
a further side surface of the contact element (11)
forms a second contact surface (16) for making
contact with a counter-contact surface (14) of a
counter-contact element (7) of a counter-plug con-
nector (5).

10. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 9,
characterized in that
the at least one contact surface (13, 16) of the con-
tact element (11)

a) is designed as a primarily flat surface for
making flat contact with the mating contact sur-
face (14); or
b) comprises one or more contact lamellae (25),
which are at least partially elastically designed in
the contacting direction, for making contact with
the mating contact surface (14).

11. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of Claims 1 to 10,
characterized in that
the first latching means is in the form of a spring tab
(20) stamped out of the contact surface (13, 16), in
the form of a latching nose (21) formed on the contact
surface (13, 16) and/or in the form of a latching
recess (22) within the contact surface (13, 16).

12. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 11,
characterized in that
the electrical conductor (8) has a cross section great-
er than 10 mm2, preferably greater than 30 mm2,
particularly preferably greater than 60 mm2, for ex-
ample greater than 90 mm2.

13. A prefabricated electrical cable (2) according to one
of claims 1 to 12,
characterized in that
the individual wires of the electrical conductor (8) are
welded to one another to form the end section (10)
compacted in the form of a plate, preferably pressure
welded, resistance welded or fusion welded to one
another.

14. A connector assembly (1) comprising a prefabri-
cated electrical cable (2) according to one of Claims
1 to 13 and the electrical plug connector (3), wherein
the end section (10) compacted in the form of a plate
is received within a plug connector housing (4) of the
electrical plug connector (3).
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Revendications

1. Câble électrique confectionné (2) pour un connec-
teur électrique enfichable (3), comprenant un
conducteur électrique (8), formé en toron à partir
de plusieurs fils individuels, et présentant au moins
une section d’extrémité compactée en forme de
plaquette (10) et un élément de contact (11) allongé,
comprenant au moins une surface latérale formant
une première surface de liaison (12) reliée à une
surface latérale correspondante de la section d’ex-
trémité compactée (10) du conducteur électrique (8),
ainsi qu’au moins une autre surface latérale opposée
à la première surface de liaison (12) formant une
première surface de contact (13) pour l’établisse-
ment d’un contact avec une surface de contact op-
posée (14) d’un élément de contact homologue (7)
d’un connecteur enfichable homologue (5), dans
lequel chacune desdites au moins une surface de
contact (13, 16) comporte au moins un premier
moyen d’encliquetage (20, 21, 22) pour l’enclique-
tage avec un second moyen d’encliquetage corres-
pondant du connecteur enfichable (3) pour fournir un
encliquetage réciproque entre le câble confectionné
(2) et le connecteur enfichable (3) lorsque le câble
confectionné (2) est monté dans le connecteur enfi-
chable (3).

2. Câble électrique confectionné (2) selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que,
l’élément de contact est réalisé sous la forme d’une
tôle de contact (11), de préférence avec une épais-
seur entre 0,3 mm et 1,0 mm, de manière particu-
lièrement préférée avec une épaisseur entre 0,4 mm
et 0,6 mm.

3. Câble électrique confectionné (2) selon la revendi-
cation 1 ou 2, caractérisé en ce que,
l’élément de contact (11) et les fils individuels du
conducteur électrique (8) sont réalisés dans la mê-
me matière, de préférence en aluminium ou en cui-
vre.

4. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que,
l’élément de contact (11) est pourvu d’un revête-
ment, de préférence un revêtement en argent.

5. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que,
d’autres surfaces latérales de l’élément de contact
(11) forment d’autres surfaces de liaison (15, 17, 18,
19) respectives, dans lequel l’élément de contact
(11) possède de préférence deux à cinq surfaces
de liaison (12, 15, 17, 18, 19) en tout, reliées toutes
avec la section d’extrémité compactée (10) du
conducteur électrique (8).

6. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que,
ladite au moins une surface de liaison (12, 15, 17, 18,
19) est orientée parallèlement à la surface latérale
correspondante de la section d’extrémité compactée
(10), avec laquelle la surface de liaison (12, 15, 17,
18, 19) est reliée, et est reliée de préférence sur toute
sa surface avec la surface latérale correspondante
de la section d’extrémité compactée (10).

7. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que,
ladite au moins une surface de liaison (12, 15, 17, 18,
19) est reliée par liaison de matière à matière avec la
section d’extrémité compactée (10).

8. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que,
ladite au moins une surface de liaison (12, 15, 17, 18,
19) recouvre entièrement une surface latérale cor-
respondante de la section d’extrémité compactée
(10), avec laquelle la surface de liaison (12, 15,
17, 18, 19) est reliée.

9. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que,
une autre surface latérale de l’élément de contact
(11) forme une seconde surface de contact (16) pour
l’établissement d’un contact avec une surface de
contact opposée (14) d’un élément de contact ho-
mologue (7) d’un connecteur enfichable homologue
(5).

10. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que,
ladite au moins une surface de contact (13, 16) de
l’élément de contact (11)

a) est formée sous la forme d’une surface es-
sentiellement plate pour l’établissement d’un
contact sur toute la surface avec la surface de
contact opposée (14) ; ou
b) présente une ou plusieurs lamelles de contact
(25) réalisées, dans la direction de l’établisse-
ment du contact, de manière au moins partiel-
lement élastique, pour l’établissement du
contact avec la surface de contact opposée (14).

11. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que,
le premier moyen d’encliquetage est réalisé sous la
forme d’une patte élastique (20) découpée dans la
surface de contact (13, 16), d’un nez d’encliquetage
(21) ménagé sur la surface de contact (13, 16) et/ou
d’une ouverture d’encliquetage (22) dans la surface
de contact (13, 16).

12. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
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revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que,
le conducteur électrique (8) a une section de conduc-
teur supérieure à 10 mm2, de préférence supérieure
à 30 mm2, de manière particulièrement préférée
supérieure à 60 mm2, par exemple supérieure à
90 mm2.

13. Câble électrique confectionné (2) selon l’une des
revendications 1 à 12, caractérisé en ce que,
les fils individuels du conducteur électrique (8) sont
soudés les uns aux autres pour former la section
d’extrémité compactée en forme de plaquette (10),
de préférence par pression, par résistance ou par
fusion.

14. Disposition de connecteur enfichable (1), compre-
nant un câble électrique confectionné (2) selon l’une
des revendications 1 à 13 et le connecteur électrique
enfichable (3), dans lequel la section d’extrémité
compactée en forme de plaquette (10) est logée à
l’intérieur d’un corps de connecteur enfichable (4) du
connecteur électrique enfichable (3).
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